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Sicherheit Hochseilgarten 

 

 

Der Hochseilgarten des Swiss Holiday Parks ist mit dem Label „Safety in Adventures“ ausgezeichnet. 
Die Stiftung "Safety in adventures" setzt sich zum Ziel, die Sicherheit kommerziell angebotener 
Outdoor- und Adventure-Aktivitäten wie Riverrafting, Canyoning usw. zu verbessern und den Standard 
mit dem Label "Safety in adventures" gegenüber der Öffentlichkeit zu dokumentieren. 

Sicherheitskonzept und Label  

Das Label setzt ein Sicherheitskonzept voraus, das auf das einzelne Unternehmen zugeschnitten ist. 
Das Label bescheinigt dem Unternehmen, dass es das Sicherheitskonzept eingeführt und umgesetzt 
hat. Es muss für alle angebotenen Outdoor- und Adventure-Aktivitäten eines Unternehmens umgesetzt 
sein. Das Label gilt immer für das Unternehmen als Ganzes und wird jeweils für ein Jahr (Sommer- 
und Wintersaison) ausgestellt. Jedes Jahr findet ein Aufrechterhaltungsaudit statt. 
 
Anforderungen an das Sicherheitskonzept 

Das Sicherheitskonzept ist ähnlich aufgebaut wie ein Qualitäts- oder Umweltmanagementsystem („ISO-
System“). Es ist auf die Sicherheit ausgerichtet und seine Dokumentation ist einfacher als ein „ISO-
System“. Betriebe, die nach ISO 9001 oder ISO 14001 zertifiziert sind, können das geforderte 
Sicherheitskonzept mit wenig Aufwand in ihr Managementsystem einbauen. 
Zentral für das Konzept ist, dass der Anbieter von Outdoor- und Adventure-Aktivitäten für jede Aktivität 
aus seinem Angebot eine Risikobewertung durchführt. Die Risikobewertung muss aufzeigen, bei 
welchen Handlungen besondere Vorsicht oder spezielle Kontrollen erforderlich sind, damit die Aktivität 
sicher abläuft (sog. Critical Control Points, CCP’s). Der Anbieter muss mit dem Sicherheitskonzept 
dafür sorgen, dass alle CCP’s stets überwacht und kontrolliert werden.  
Das System stellt Anforderungen in allen Bereichen auf, die sich auf die Sicherheit auswirken können: 

• Die Beschäftigten müssen eine angemessene Ausbildung, Erfahrung und persönliche Eignung 
aufweisen.  

• Beschaffung, Lagerung und Handhabung des Materials sind so auszugestalten, dass eine 
maximale Sicherheit garantiert ist.  

• Durchführung der Aktivitäten ist ebenso voraus zu planen wie das Vorgehen in Notfällen.  
• Selbstkontrollen und regelmässige Bewertung des Sicherheitszustands sind vorgeschrieben.  
• Es bestehen Standards für die Information der Gäste und der Angestellten.  
• Wird mit Dritten zusammengearbeitet, gelten für diese die gleichen Anforderungen. 

Die wichtigsten Festlegungen und Daten, wie z.B. die Risikobewertungen oder wichtige 
Kontrollergebnisse, müssen aufgezeichnet werden. Dies ermöglicht eine externe Überprüfung und 
Kontrollen, ob das Konzept in der Praxis gelebt wird. 
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Merkblatt Hochseilgarten 

 
 
Annulation 

Die Bedingungen einer Annulation entnehmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der 
Beilage. 
 
Ausrüstung 

Die gesamte Kletterausrüstung inkl. Helme werden zur Verfügung gestellt. 
 
Alkohol & Drogen 

Eine Teilnahme ist unter Alkohol- und Drogeneinfluss nicht möglich.  
 
Benutzungsbedingungen 

Die Benutzungsbedingungen sind von allen Benutzern vor dem Begehen des Hochseilgartens 
Morschach zu studieren und unterschriftlich anzuerkennen.  
 
Gesundheit 

Die Trainer müssen über gesundheitliche Probleme z.B. mit dem Herz, der Lunge oder dem 
Bewegungsapparat in Kenntnis gesetzt werden.  
 
Kleidung und Schuhe 

Bitte festes Schuhwerk, lange Hosen (auch im Sommer) und bequeme sowie wetterangepasste 
Kleidung tragen. Bei kalten Temperaturen werden Handschuhe empfohlen. 
 
Mindestalter 

Das Mindestalter beträgt 8 Jahre. Kinder unter 8 Jahren dürfen nur in zusätzlicher Begleitung 
Erwachsener den Hochseilgarten benutzen. 
 
Mindestgrösse 

Die Griffhöhe von 1.85 Metern muss zusätzlich zum Mindestalter erreicht werden. Personen mit einer 
geringeren Griffhöhe dürfen nur nach Absprache mit einem Trainer bzw. in Begleitung Erwachsener 
den Hochseilgarten benutzen. 
 

Organisatorisches und Personenanzahl 

Um den Event optimal vorzubereiten, benötigen wir zwei Wochen vor dem Anlass die genaue 
Personenanzahl sowie die Gruppeneinteilung. 
 

Bei einzelnen Übungen muss die Gruppengrösse mind. 6 Personen betragen. Auf Anfrage stellen wir 
Ihnen auch gerne einen Parcours für eine kleinere Gruppe zusammen. Preis nach Absprache. 
 
Wetter als Absagegrund 

Ausschlusskriterium für die Nutzung des Hochseilgartens ist starker Wind (Sturm) und vereiste Seile. 
Der verantwortliche Trainer entscheidet über die Durchführung resp. Absage.  
 
Wertsachen  

Im Waldpark besteht keine Möglichkeit, Wertsachen einzuschliessen. Bitte lassen Sie die Wertsachen 
im Hotelzimmer oder im Auto. Jede Haftung wird abgelehnt. 
 
Zielplattform 

Die Zielplattform ist für maximal 12 Personen berechnet. 


